
2. Änderungssatzung zur Entwässerungssatzung 
 

der Gemeinde Weidhausen b. Coburg 

vom 12.10.1999 

 
 

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung,  Art. 41 b Abs. 2 Satz 

1 des Bayerischen Wassergesetzes erlässt die Gemeinde Weidhausen b. Coburg folgende 2. Änderung: 

 

§ 1 

Der § 12 Entwässerungssatzung (EWS) erhält folgende Fassung : 

 

§ 12 Überwachung 

 

(1) Die Gemeinde ist befugt, die Grundstücksentwässerungsanlagen jederzeit zu überprüfen, 

Abwasserproben zu entnehmen und Messungen durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und 

Messschächte, wenn die Gemeinde sie nicht selbst unterhält. Zu diesem Zweck sind den Beauftragten der 

Gemeinde, die sich auf Verlangen auszuweisen haben, ungehindert Zugang zu allen Anlageteilen zu gewähren 

und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Die Grundstückseigentümer werden davon vorher möglichst 

verständigt; das gilt nicht für Probeentnahmen und Abwassermessungen. 

 

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die von ihm zu unterhaltenden 

Grundstücksentwässerungsanlagen in Abständen von zehn Jahren durch einen fachlich geeigneten Unternehmer 

auf Bauzustand, insbesondere Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit untersuchen und festgestellte Mängel 

beseitigen zu lassen. Über die durchgeführten Untersuchungen und über die Mängelbeseitigung ist der Gemeinde 

eine Bestätigung des damit beauftragten Unternehmers vorzulegen. Die Gemeinde kann darüber hinaus jederzeit 

verlangen, dass die vom Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden, 

der Störungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der öffentlichen Entwässerungsanlage und 

Gewässerverunreinigungen ausschließt. 

 

(3) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom 

Hausabwasser abweicht, zugeführt, kann die Gemeinde den Einbau und den Betrieb von 

Überwachungseinrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung in die 

Sammelkanalisation eine Genehmigung nach Art. 41 c des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) vorliegt und 

die danach vorgeschriebenen Überwachungseinrichtungen - insbesondere im Vollzug der 

Abwassereigenüberwachungsverordnung vom 9. Dezember 1990 (GVBl. S. 587) in der jeweils geltenden 

Fassung - eingebaut, betrieben und für eine ordnungsgemäße gemeindliche Überwachung zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

(4) Die Grundstückseigentümer haben Störungen und Schäden an den Grundstücksanschlüssen, 

Messschächten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und etwaigen 

Vorbehandlungsanlagen unverzüglich der Gemeinde anzuzeigen. 

 

(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten auch für die Benutzer der Grundstücke. 

 

 

§ 2 

Der § 17 Entwässerungssatzung (EWS) erhält folgende Fassung: 

 

§ 17 Untersuchung des Abwassers 

 

(1) Die Gemeinde kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden Abwassers 

Aufschluss verlangen. Bevor erstmalig Abwässer eingeleitet oder wenn Art und Menge des 

eingeleiteten Abwassers geändert werden, ist der Gemeinde auf Verlangen nachzuweisen, dass das 

Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen. 

 

 

 

 

 



 

(2) Die Gemeinde kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch auf Kosten des 

Grundstückseigentümers untersuchen lassen. Auf die Überwachung wird in der Regel verzichtet, soweit für die 

Einleitung in die Sammelkanalisation eine Genehmigung nach Art. 41 c BayWG vorliegt und die dafür 

vorgeschriebenen Untersuchungen, insbesondere nach der Abwassereigenüberwachungsverordnung in der 

jeweils geltenden Fassung, ordnungsgemäß durchgeführt und der Gemeinde vorgelegt werden. Die Gemeinde 

kann verlangen, dass die nach § 12 Abs. 3 eingebauten Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben 

und die Messergebnisse vorgelegt werden. 

 

(3) Die Beauftragten der Gemeinde und die Bediensteten der für die Gewässeraufsicht zuständigen 

Behörden können die anzuschließenden oder die angeschlossenen Grundstücke betreten, wenn dies zur 

Durchführung der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Maßnahmen erforderlich ist. 

 

 

§ 3 

 

Diese Satzung tritt einen Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

Weidhausen, den 12.10.1999 

 

Gemeinde Weidhausen b. Coburg 

 

 

 

 Werner Platsch 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 


